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ERWERB UND VERLUST DER DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGKEIT

Die Mehrheit der Deutschen hat die Staatsangehörigkeit durch die Abstammung von mindestens 
einem deutschen Elternteil erworben. Bei Personen, die als Ausländer_innen eingewandert oder in 
Deutschland geboren sind, geht der Weg über die Einbürgerung. Die Frage, ob und wie aus Aus-
länder_innen und ihren Nachkommen Deutsche werden, ist immer wieder umstritten. Insbesondere 
Konservative haben sich in der Vergangenheit regelmäßig gegen jede Öffnung gewandt. Als Anfang 
des Jahrtausends die Regelung eingeführt wurde, dass die Kinder von ausländischen Eltern, die sich 
mindestens 8 Jahre legal in Deutschland aufgehalten haben, durch Geburt in Deutschland neben der 
Staatsangehörigkeit der Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben (ius soli), wurde da-
gegen Wahlkampf gemacht mit dem Ergebnis, dass diese Kinder sich als Erwachsene zwischen der 
deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden mussten (Optionspflicht).

Die aktuelle Bundesregierung hat sich vorgenommen, das Staatsangehörigkeitsrecht grundsätzlich zu 
überarbeiten und für bestimmte Gruppen die Einbürgerung zu erleichtern. Ein Kernanliegen ist dabei die 
Hinnahme derMehrstaatigkeit und damit auch die Abschaffung derOptionspflicht. Das ist in Teilen der
OppositionaufgroßeKritikgestoßen.Eswurdesuggeriert,durchdieÄnderungenkämeeszueiner„nahe
zu voraussetzungslosen“, inflationären Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit (https://www.zeit.de/
politik/2022-11/einbuergerung-nany-faeser-doppelte-staatsangehoerigkeit/komplettansicht). Die Gesetzes
änderungenwurdenam19.01.2024vomBundestagbeschlossen.Wieangekündigt,wirdkünftigdieMehr
staatigkeitgenerellhingenommen.EswerdenaberauchkünftigeineVielzahlanVoraussetzungenzuer
füllen sein.An einigenPunkten,wie z.B. derPflicht zur Lebensunterhaltssicherung aus eigenenMitteln,
kommtesauchzuVerschärfungen.EskommtzwarzueinerVerkürzungderVoraufenthaltszeit,abernicht
zu einer Einbürgerung innerhalb kürzester Zeit. Im Ergebnis kann keine Rede davon sein, dass die deutsche 
StaatsangehörigkeitdurchdieGesetzesänderungentwertetwürde.

SeiteinigerZeitwirddasStaatsangehörigkeitsrechtauchalsvermeintlicherPullFaktorfürirreguläreMigra
tion dargestellt (https://www.cducsu.de/sites/default/files/2023-10/FILE_7593.pdf),obwohlderzeitundauch
künftigausschließlichMenschenmiteinemmehrjährigenlegalenAufenthalteingebürgertwerden.
 
In Zeiten von internationalem Terror und Spannungen, die auch in Deutschland „durchschlagen“ sowie
zunehmenden Antisemitismus wird dem Staatsangehörigkeitsrecht auch der Vorwurf gemacht, dass es
insbesonderenachderaktuellenÄnderungangeblichdieEinbürgerungfürMenschenermögliche,diesich
nichtausreichendmitDeutschlandundseinenWerten identifizieren.Dabei isteinBekenntniszur freiheit
lichdemokratischenGrundordnungseit langemeineEinbürgerungsvoraussetzungundwirddies insogar
verschärfterFormauchbleiben.Teilweisewirdeine„Ausbürgerung“insSpielgebracht,obwohlArt.16GG
den Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit verbietet. 
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HINTERGRUND

	� Gem.Art.116Abs.1GGistDeutscher,werdiedeutscheStaatsangehörigkeitoderdiedeutscheVolks
zugehörigkeit besitzt. Zu letzteren gehören Spätaussiedler_innen, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
erstmitderEinreisenachDeutschlanderwerben.

	� Durch Abstammung wird die deutsche Staatsangehörigkeit erworben, wenn mindestens ein Elternteil
deutschist(§4Abs.1StAG).HandeltessichdabeiumdenVater,wirddifferenziert:SinddieElternzumZeit
punktderGeburtverheiratet,istderEhemannderrechtlicheVater(§1592BGB)unddasKindererwirbtdie
deutscheStaatsangehörigkeit.SinddieElternnichtverheiratet,bedarfeseinerVaterschaftsanerkennung 
(§4Abs.1Satz2StAG).HateinElternteileineandereStaatsangehörigkeit,wirddasKindDoppelstaatler_in.

	� BeizweiausländischenElternteilenerwirbteinKinddiedeutscheStaatsangehörigkeitdurch Geburt in 
Deutschland,wennsicheinElternteilübermehrereJahrerechtmäßiginDeutschlandaufhält(§4Abs.3 
StAG).DieseFristwirdmitderaktuellenRechtsänderungvon8auf5Jahreabgesenkt.Wiebishermuss
diesesElternteileinunbefristetesAufenthaltsrechthaben.DieKindervonAsylbewerber_innenodervon
Geduldeten sind damit vomErwerb der deutschenStaatsangehörigkeit ausgeschlossen.Die Kinder
vonanerkanntenSchutzberechtigtenodervoneingewandertenArbeitskräften,werdennurdannDeut
sche,wenn einElternteil bereits einDaueraufenthaltsrecht erworben hat.DieseKinder haben regel
mäßigauchdieStaatsangehörigkeitdernichtdeutschenEltern–sindalsoDoppelstaatler_innen.Bisher
müssensiesichbis zum22.Geburtstag füreineStaatsangehörigkeit entscheiden–sofernsienicht
vonEUBürger_innen oderSchweizer_innen abstammenoder eine der anderenAusnahmen erfüllen 
(§29StAG).DiesesogenannteOptionspflichtwirdgestrichen.

	� WerdenfolgendenVoraussetzungen erfüllt, besteht ein Anspruch auf Einbürgerung(§10StAG):

	� Verlangt wird ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Nach der Neuregelung
kannnichteingebürgertwerden,werdurchantisemitischesodergenerellmenschenverachtendesHan
delndagegenverstößt.NeueingeführtwirdeinBekenntniszurhistorischenVerantwortungDeutsch
lands,insbesonderefürdenSchutzjüdischenLebens,undzumfriedlichenZusammenlebenderVölker.

	� Die Identität und die Staatsangehörigkeit müssen geklärt sein. 

	� ZudenVoraussetzungengehörenu.a.ausreichendeDeutschkenntnisse.BeisogenanntenGastoder
Vertragsarbeiter_innen,dievorJahrzentenkamenundwenigGelegenheitenhatten,dieseKenntnisse
aufdemgefordertenNiveauzuerwerben,reicheneinfachemündlicheDeutschkenntnisse.

	� FürdieEinbürgerungwirdeingesicherterLebensunterhaltverlangt.DiebisherbestehendeAusnahme
fürPersonen,beidenenwiez.B.beiMenschenmitBehinderungoderbeiAlleinerziehendenderBezug
vonstaatlichenLeistungenquasi„entschuldigt“ist,wurdegestrichen.KünftigsollenAusnahmenzur
Lebensunterhaltssicherungspflicht nur noch für sogenannte Gast oder Vertragsarbeiter_innen und
derenzeitnahnachgezogeneEhegatt_innengeltensowie fürPersonen,die inden letzten2Jahren
überwiegendVollzeiterwerbstätigwaren,undfürderenEhegatt_innen,sofernsieeinKindversorgen.

	� Voraussetzung ist ein unbefristetesAufenthaltsrechtoderderBesitzder „passenden“Aufenthalts
erlaubnis: Fachkräfte,Asylberechtigte oderPersonenmit internationalemSchutz sowie ihreAnge
hörigen können eingebürgert werden. Bei „schwächeren“ Schutzformen oder bei Auszubildenden
oderStudierendenwirdunterstellt,dassderAufenthaltnichtvonDauerist,undeineEinbürgerungist
ausgeschlossen.

	� DerlegaleAufenthaltvoreinerEinbürgerungmusstebisher8Jahrebetragen,daswurdeauf5Jahre
gekürzt.BeibesonderenIntegrationsleistungenwurdendieFristenvon7bzw.6Jahrenaufbiszu3
Jahregesenkt.
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IminternationalenVergleichrücktDeutschlanddurchdiegeändertenFristenvonderGruppevonStaaten
mitrestriktivenEinbürgerungsregeln(darunterdieSchweizundDänemark)mehrinsMittelfeld.5Jahre
sindz.B.VoraussetzunginFrankreich,Finnland,denNiederlandenunddenUSA.InIrlandundKanada
sind es nur 3 Jahre (https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/staatsangehoerigkeitsrecht-im-inter-
nationalen-vergleich).

	� BeiderErmessenseinbürgerunggeltenimGrundsatzdiegleichenVoraussetzungen(§8StAG).Eskann
aber nach Ermessen insbesondere bei Härtefällen oder politischem Interesse auf einzelne oder  mehrere 
Voraussetzungenverzichtetwerden.NachdemWillendesGesetzgeberssollenkünftigMenschen,die
z.B.wegeneinerBehinderungoderKrankheitoderwegenSorgearbeitihrEinkommennichtselbstsichern
könnenunddeshalbkeinenAnspruchaufEinbürgerunghaben,perErmesseneingebürgertwerden.Da
dasGesetzabernichtentsprechendgeändertwurde,istdasfürdieMehrheitausgeschlossen.Voraus
setzungwäreeinHärtefall–alsoeinatypischerSachverhalt,dererheblichvomgesetzlichvorgesehenen
Normalfall abweicht.UndderneueNormalfall ist eben,dassMenschenauchdannnicht eingebürgert
werdensollen,wennsieausdengenanntenGründendenLeistungsbezugnichtzuvertretenhaben.

	� Indenletzten20JahrenistdieZahl der Einbürgerungenschwankend.SteigendeZahlenbrachtedie
große Reform Anfang des Jahrtausends. Derzeit steigen die Zahlen vor allem bei Syrer_innen und
 Ukrainer_innen (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_205_125.html)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	� LangegaltinDeutschlanddieMaximediedoppelte Staatsbürgerschaft möglichst zu vermeiden. Das 
galtnichtfürEUBürger_innen,Schweizer_innenoderPersonen,beidenenderHerkunftsstaatsienicht
entlässt.DerzeitlebeninDeutschlandrund84,5MioMenschen.Vonden72MioDeutschenhaben2,7
MioentwederdurchAbstammungoderGeburt inDeutschlandoderwegeneinerAusnahmebeider
Einbürgerung mehrere Staatsangehörigkeiten. 
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BEVÖLKERUNG 
IN TAUSEND

Eigene Darstellung, 
Zahlen: Statistisches Bundesamt

12500

2738
DOPPELSTAATLER_INNEN

AUSLÄNDER_INNENDEUTSCHE

80000

60000

40000

20000

0

69862

EINBÜRGERUNGEN IN TAUSEND
200

150

100

50

0
2000       2002        2004       2006        2008        2010        2012        2014        2016        2018        2020        2012

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

EU-MITGLIEDSLÄNDER 
(EU27:STAND2021)

DRITTSTAATEN

https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/staatsangehoerigkeitsrecht-im-internationalen-vergleich
https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/staatsangehoerigkeitsrecht-im-internationalen-vergleich
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_205_125.html


	� MitdemAnfang2024beschlossenenneuenRechtistdiedoppelteStaatsangehörigkeitgenerellerlaubt.
Das galt schon immer für Personen, die von Eltern mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten ab
stammen und nun auch bei der Einbürgerung und für Personen, die deutsche Staatsangehörigkeit durch 
GeburtinDeutschlanderworbenhaben.

	� MitderAkzeptanzvonMehrstaatigkeit folgtDeutschlandeineminternationalenTrend:Nichtnurklas
sischeEinwanderungsländerwieKanadaunddieUSA,sondernauchdiemeistenMitgliedsstaatender
EU akzeptieren mittlerweile, zumindest teilweise, die doppelte Staatsbürgerschaft. Nur in einzelnen
Ländern,z.B.ÖsterreichundEstland,wirdsienochsehr restriktivgehandhabt (https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/957282/2321f5cd7728b2fb2e04964c34d1d83b/WD-3-180-22-pdf-data.pdf; https://
www.dw.com/de/wie-h%C3%A4lt-es-europa-mit-dem-doppelpass/a-63927440).

	� Studienbelegen,dassdieAkzeptanzderdoppeltenStaatsbürgerschaftdenEinbürgerungswillenund
damiteinhergehenddie IdentifikationmitdemAufenthaltslanderhöht.ZahlenmäßigsolltedieBedeu
tungdieserReformabernichtüberschätztwerden.DiezahlreichenAusnahmen imStAGführtenbe
reitsjetztdazu,dassbspw.202274%derneuEingebürgerteneineweitereStaatsangehörigkeithatten
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/
einbuergerungen-staatsangehoerigkeit-doppelstaatler.html).

	� UnabhängigvonderArtdesErwerbsderdeutschenStaatsangehörigkeitverbietetArt.16GGsiezu
entziehen. Diese Regelung soll die willkürliche Ausbürgerung verhindern. Die aktuellen Regelungen
sehenu.a.danneinenVerlustvor,wennjmd.dieStaatsangehörigkeitfreiwilligaufgibtoderdieEinbür
gerungdurchTäuschungerschlichenwurde.AuchderEintrittineinefremdeStreitmachtkanndenVer
lustderdeutschenStaatsangehörigkeitbedeuten,esseidenndieswürdezuStaatenlosigkeitführen.

 
ZAHLEN UND DATEN

	� https://www.migrationdataportal.org/de/themes/staatsbuergerschaft-und-migration

	� https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html

  
KONTAKT

	� PD Dr. Andrea Schlenker,  
Stellvertretende Bereichsleiterin, Referatsleiterin, Referat Migration und Integration  
Andrea.Schlenker@caritas.de

	� Tobias Mohr, 
Referatsleiter, Referat Migration und Integration, Tobias.Mohr@caritas.de

	� Dr. Elke Tießler-Marenda,  
Referentin, Referat Migration und Integration, Elke.Tiessler-Marenda@caritas.de
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